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Erwägungen

E. 1
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann eine Rechtsverletzung
nach Art. 95 f. BGG gerügt werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes
wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Dennoch prüft es - offensichtliche Fehler vorbehalten -
nur die in seinem Verfahren gerügten Rechtsmängel ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ). Es legt
seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105 Abs.
1 BGG ) und kann ihre Sachverhaltsfeststellungen von Amtes wegen berichtigen oder
ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig sind oder auf einer Rechtsverletzung im Sinn
von Art. 95 BGG beruhen und wenn die Behebung des Mangels für den Verfahrensausgang
entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG ; zum Ganzen: BGE 147 I
73 E. 2 mit Hinweisen).

E. 2
Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzte, indem sie in Bestätigung
der Verfügung der IV-Stelle einen Anspruch auf eine Invalidenrente verneinte.

E. 3.1
Am 1. Januar 2022 traten im Zuge der Weiterentwicklung der IV revidierte Bestimmungen
im IVG (SR 831.20) sowie im ATSG (SR 830.1) samt entsprechendem Verordnungsrecht
in Kraft (Weiterentwicklung der IV [WEIV]; Änderung vom 19. Juni 2020, AS 2021 705,
BBl 2017 2535). Nach den allgemeinen Grundsätzen des - materiellen - intertemporalen
Rechts sind bei einer Rechtsänderung in zeitlicher Hinsicht diejenigen Rechtssätze
massgebend, die bei der Verwirklichung des zu Rechtsfolgen führenden Sachverhalts in
Geltung standen (MATTHIAS KRADOLFER, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des
Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 8 zu Art. 82 ATSG ; vgl. auch BGE 149 II 320 E. 3;
148 V 174 E. 4.1; 144 V 210 E. 4.3.1; 138 V 176 E. 7.1; 137 V 105 E. 5.3.1; 132 V 215 E.
3.1.1). In Anwendung dieses intertemporalrechtlichen Hauptsatzes ist bei einem
dauerhaften Sachverhalt, der teilweise vor und teilweise nach dem Inkrafttreten der neuen
Gesetzgebung eingetreten ist, der Anspruch auf eine Invalidenrente für die erste Periode
nach den altrechtlichen Bestimmungen und für die zweite Periode nach den neuen Normen
zu prüfen. Besondere übergangsrechtliche Regelungen bleiben vorbehalten ( BGE 150 V
323 E. 4.2 mit weiteren Hinweisen).

E. 3.2
Das kantonale Gericht hat die massgebenden Rechtsgrundlagen zutreffend dargelegt.
Darauf wird verwiesen ( Art. 109 Abs. 3 BGG ).

E. 4.1



Mit in allen Teilen überzeugender Begründung, worauf wiederum verwiesen wird ( Art. 109
Abs. 3 BGG ), verneinte die Vorinstanz gestützt auf das Gutachten vom 8. September 2023
einen Anspruch auf eine Invalidenrente. Sie schloss darauf, dass die Beschwerdeführerin im
Haushaltsbereich nicht eingeschränkt und in ihrer angestammten Tätigkeit seit Ende 2019
70 % arbeitsfähig sei, weshalb das nach Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG für die Bejahung eines
Rentenanspruchs bestehende Erfordernis einer ohne wesentlichen Unterbruch
durchschnittlich mindestens 40%igen Arbeitsunfähigkeit während eines Jahres nicht erfüllt
sei.

E. 4.2
Was die Beschwerdeführerin gegen die Zuverlässigkeit des Gutachtens vom 8. September
2023 vorbringt, ist offensichtlich unbegründet. Aus ihren Ausführungen ergibt sich nichts
Stichhaltiges, was Zweifel an der vorinstanzlichen Beweiswürdigung erwecken könnte. Im
Übrigen wiederholt sie auf weiten Strecken die vorinstanzlich entkräfteten Rügen, ohne
sich mit der Begründung im angefochtenen Urteil auseinanderzusetzen. Insoweit kann ohne
Weiterungen auf die Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden. Diese hat im Rahmen
einer eingehenden Auseinandersetzung mit den medizinischen Akten und den
Einwendungen der Beschwerdeführerin dem Gutachten bundesrechtskonform volle
Beweiskraft zuerkannt. Vor diesem Hintergrund ist entgegen der Beschwerdeführerin auch
nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz - in antizipierender Beweiswürdigung ( BGE 144
V 361 E. 6.5 ; 136 I 229 E. 5.3) - von zusätzlichen Abklärungen abgesehen hat.
Zusammenfassend lassen die Vorbringen der Beschwerdeführerin weder die
vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen als offensichtlich unrichtig, als Ergebnis
willkürlicher Beweiswürdigung oder als rechtsfehlerhaft nach Art. 95 BGG erscheinen,
noch zeigen sie sonstwie eine Bundesrechtsverletzung auf.

E. 5
Die Beschwerde ist offensichtlich unbegründet, weshalb sie im vereinfachten Verfahren
nach Art. 109 Abs. 2 lit. a BGG ohne Durchführung eines Schriftenwechsels, mit
summarischer Begründung und unter Hinweis auf die Erwägungen im angefochtenen Urteil
( Art. 109 Abs. 3 BGG ) erledigt wird.

E. 6
Die unterliegende Beschwerdeführerin trägt die Gerichtskosten ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


